
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen AtourO GmbH
trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen AtourO GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung 
Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im 
Fall seiner Insolvenz.

WICHTIGSTE RECHTE NACH DER RICHTLINIE (EU) 2015/2302

–   Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalrei-
severtrags.

–  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen.

–  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit 
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

–  Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
 zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.
–  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich 

erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Be-
ginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende 
vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der 
Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

–   Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise 
vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Um-
ständen auf eine Entschädigung.

–  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 

 Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.
–  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 

vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
–  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 

durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubie-
ten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik 
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reise-
veranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

–  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

–	 Der	Reiseveranstalter	leistet	dem	Reisenden	Beistand,	wenn	dieser	sich	in	Schwierigkeiten	befindet.
–  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 

Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisever-
mittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die 
Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Das Unternehmen AtourO GmbH hat eine Insolvenzabsicherung 
mit der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gege-
benenfalls die zuständige Behörde (R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden – Tel. 
0611 / 533 5859, E-Mail: ruv@ruv.de) kontaktieren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von dem 
Unternehmen AtourO GmbH verweigert werden.

Webseite,	auf	der	Richtlinie	(EU)	2015/2302	in	der	in	das	nationale	Recht	umgesetzten	Form	zu	finden	ist:
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

FORMBLATT ZUR PAUSCHALREISE NACH § 651A DES BGB



AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN

1. ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGES, VERPFLICHTUNG FÜR 
MITREISENDE, VERMITTLUNG VON FREMDLEISTUNGEN
1.1.  Der Reisevertrag kommt zwischen Ihnen, dem Buchenden, und uns, 

dem Reiseveranstalter, dann zustande, wenn nach Informationser-
teilung iSd § 651d BGB in Verb. mit Art. 250 §§ 1ff EGBGB sowie der 
Übergabe des jeweils richtigen Formblattes Übereinstimmung über 
die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leistung und Termin) 
besteht. Dadurch ergeben sich Rechte und Pflichten für Sie, den 
Kunden.

1.2.  Ihre Buchung kann schriftlich oder (fern)mündlich erfolgen, sollte 
jedoch möglichst in Textform unter Verwendung unseres Formulars 
erfolgen. 

1.3.  Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, 
SMS oder per Telefax erfolgt, gilt:

   a) mit der Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie uns den Ab-
schluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an.

   b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung 
durch uns zustande.

  Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss werden wir Ihnen eine, 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechende, Reisebestätigung auf 
einem dauerhaften Datenträger übermitteln (welcher es Ihnen er-
möglicht die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu spei-
chern, dass sie Ihnen in einem angemessenen Zeitraum zugäng-
lich ist) zum Beispiel auf Papier oder per E-Mail, sofern Sie nicht 
Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform haben, weil der 
Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider 
Parteien oder außer-halb von Geschäftsräumen erfolgte.

1.5.  Sie haben für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für 
die Sie die Buchung vornehmen, wie für Ihre eigenen einzustehen, 
soweit Sie diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen haben.

2. BEZAHLUNG: ANZAHLUNG UND RESTZAHLUNG
2.1.  Sämtliche Zahlungen auf den Reisepreis sind erst nach Aushändi-

gung des Sicherungs-scheines gemäß § 651t BGB zu leisten. Mit 
Erhalt des Sicherungsscheines, der Informationen zu Namen und 
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher 
und hervorgehobener Weise gibt, wird eine Anzahlung von 20% des 
Reisepreises fällig. Der Restbetrag ist 4 Wochen vor Reisebeginn 
fällig. Bei Vertragsschluss nach diesem Zeitpunkt ist der gesamte 
Reisepreis mit Erhalt des Sicherungs-scheines fällig. Die Kosten für 
vermittelte Reise-versicherungen werden in voller Höhe gemeinsam 
mit der Anzahlung fällig.

2.2.  Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises eingetreten, 
so haben Sie bis zur erfolgten Zahlung an uns keinen Anspruch auf 
unsere Reiseleistungen. 

2.3.  Stornoentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren 
sind sofort fällig. 

2.4.  Leisten Sie die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl wir zur ord-
nungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und 
in der Lage sind, unsere gesetzlichen Informationspflichten erfüllt 
haben und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungs-
recht Ihrerseits besteht, so sind wir berechtigt, nach Mahnung mit 
Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und Sie mit 
Rücktrittskosten gemäß Ziffer 7.1. zu belasten.

7. RÜCKTRITT VOM VERTRAG DURCH DEN KUNDEN VOR 
REISEANTRITT / RÜCKTRITTSKOSTEN
7.1.  Rücktritt mit Entschädigungszahlung/Stornogebühr
  Treten Sie vor Reisebeginn zurück, so verlieren wir den Anspruch auf 

den Reisepreis. Stattdessen können wir, soweit kein Fall nach Ziffer 
7.3. dieser AGB vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die 
bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und unsere Auf-
wendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlan-
gen. Die Entschädigung steht in einem prozentuellen Verhältnis zum 
Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt 
der Rücktrittserklärung vor Reiseantritt und der jeweiligen Reiseart 
sowie den ersparten Aufwendungen, den allenfalls zu erwartenden 
Einnahmen aus anderweitiger Verwendung der Reiseleistung sowie 
der tatsächlich zu leistenden Zahlungen an die Leistungsträger. Als 
Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich 
vereinbarten Leistung zu verstehen. Für ausgeschriebene Reisen, 
bei denen AtourO GmbH als Veranstalter auftritt, gelten folgende 
Stornogebühren, sofern in der Reiseausschreibung keine anderen 
Stornosätze vereinbart werden:  

   bis 60. Tag vor Reiseantritt ......................  20%
  59. bis 46. Tag vor Reiseantritt ......................  35%
  45. bis 31. Tag vor Reiseantritt ......................  50%
  30. bis 15. Tag vor Reiseantritt ......................  65% 
  14. bis 8. Tag vor Reiseantritt ......................  80%
  7. bis 1. Tag vor Reiseantritt ......................  90%
  am Anreisetag bzw. bei No-Show ......................  90%
  Flugtickets ab Ausstellung, ......................  100%
  exklusive Steuer 
  Wird durch Rücktritt/Storno ein Platz in einer Doppel- oder Mehr-

bettkabine storniert, beträgt unser pauschalierter Schadensersatzan-
spruch für den Kreuzfahrtanteil am Reisepreis des zurücktretenden 
Kunden 100%. Bei Rücktritt/Storno des Zimmerpartners bei Buchung 
eines Doppelzimmers, fällt zusätzlich zu den o.g. Stornosätzen der 
Einzelzimmerzuschlag an.

  Bereits von uns getätigte und nachweislich nicht erstattungsfähige 
Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht erstattungsfähige Anzah-
lungen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstat-
tungsmöglichkeit etc.) sind im Falle eines Stornos in jedem Fall zur 
Gänze von Ihnen zu begleichen.

  Ihnen bleibt es in jedem Fall unbenommen, uns nachzuweisen, dass 
uns überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstan-
den ist als die von uns geforderte, oben genannte Pauschale.

7.2. Rücktrittserklärung
  a) Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten:
   Sie können jederzeit uns bzw. dem Vermittler, bei dem die Reise 

gebucht wurde, mitteilen, dass Sie vom Vertrag zurücktreten. Bei 
einer Stornierung/Rücktritt empfiehlt es sich zu Beweiszwecken, 
dies mittels Briefes oder persönlich mit gleichzeitiger schriftlicher 
Erklärung zu tun.

  Die Entschädigung berechnet sich aus dem Endreisepreis je ange-
meldeten Teilnehmer. Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt 
der Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung (während der Öff-
nungszeiten); an Wochenenden und Feiertagen der Werktag danach. 
Der Nachweis eines geringeren oder gar nicht entstandenen Scha-
dens bleibt Ihnen vorbehalten.

10. RECHTSGRUNDLAGEN BEI LEISTUNGSSTÖRUNGEN
10.1.  Gewährleistung
  Ihre Gewährleistungsansprüche bei Leistungsstörungen richten sich 

nach den gesetzlichen Bestimmungen.
10.2. Mitteilung von Mängeln
  Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, können Sie von uns 

Abhilfe verlangen. Es obliegt Ihnen, uns oder unserer Reiseleitung 
vor Ort einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. 
Unterlassen Sie dies schuldhaft, können Sie keine Minderung des 
Reisepreises oder Schadensersatz verlangen. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn Ihnen die Anzeige aus anderen Gründen unzumutbar ist 
oder eine Abhilfe unmöglich gewesen wäre. Ist eine Reiseleitung vor 
Ort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel uns direkt oder dem 
Reisevermittler mitzuteilen.

10.3. Haftungsbeschränkung
   a) Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körper-

schäden sind, wird vorbehaltlich der Regelung in nachfolgender 
Ziffer 10.3. (b) auf den dreifachen Reisepreis des betroffenen 
Teilnehmers beschränkt, soweit der Schaden von uns nicht 
schuldhaft herbeigeführt worden ist. 

   b) Wir haften nicht auf Schadensersatz für Schäden, die durch Sie 
selbst oder durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände 
entstanden sind oder für Leistungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Reisebe-
stätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität und An-
schrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für Sie erkennbar 
nicht Bestandteil der Pauschalreise von uns sind und getrennt 
ausgewählt wurden. Etwaige Ansprüche des Reisenden auf Min-
derung des Reisepreises oder Kündigung nach den §§ 651m und 
651 l BGB bleiben hierdurch unberührt. Wir haften jedoch in den 
vorgenannten Fällen dann auf Schadensersatz, wenn und soweit 
der Schaden für uns vorhersehbar oder vermeidbar war. 

   c) Eine Haftung des Reiseveranstalters auf Schadensersatz ist 
ausgeschlossen oder beschränkt, soweit aufgrund internationa-
ler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen 
Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbrin-
genden Leistungen anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls 
ausgeschlossen oder beschränkt ist. Hat der Reisende gegen den 
Reiseveranstalter Anspruch auf Schadensersatz oder auf Erstat-
tung eines infolge einer Minderung zu viel gezahlten Betrages, 
so muss sich der Reisende den Betrag anrechnen lassen, den er 
aufgrund desselben Ereignisses als Entschädigung oder als Er-
stattung infolge einer Minderung nach Maßgabe internationaler 
Übereinkünfte erhält.

Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstelle: 
  AtourO GmbH nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor 

einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.

 Die vollständigen AGBs können Sie unter www.atouro.de/agbs 
einsehen. Diese gehen Ihnen zusätzlich mit der Reisebestätigung zu.
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